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Zu TOP  IV. (Muster-)Weiterbildungsordnung 
 
 
Betrifft: Facharztanerkennung "Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie" 
 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Von:  Vorstand der Bundesärztekammer 
 
 
DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE BESCHLIESSEN: 
 
In der Weiterbildung zum Facharzt / zur Fachärztin für „Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie“ ist gemäß (Muster-)Weiterbildungsordnung ein obligates Jahr Weiterbil-
dung in der Kinderheilkunde vorgesehen. 
 
Diese „Muss-Bestimmung“ wird durch eine „Kann-Bestimmung“ ersetzt. 
 
Begründung: 
Um Engpässen in der Weiterbildung im Gebiet „Kinder- und Jugendpsychiatrie und  
-psychotherapie“ vorzubeugen, ist eine Anpassung an die Anzahl der vorhandenen Wei-
terbildungsmöglichkeiten über die Bestimmungen der (Muster-) Weiterbildungsordnung 
notwendig. 
 
Entscheidung: ABGELEHNT 
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Auszug aus der MWBO  - Anlage zum Antrag für den 109. Deutschen Ärztetag 
 
14. Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie  
 
Definition: 
 
Das Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie umfasst die Erkennung, Behand-
lung, Prävention und Rehabilitation bei psychischen, psychosomatischen, entwicklungsbedingten 
und neurologischen Erkrankungen oder Störungen sowie bei psychischen und sozialen Verhal-
tensauffälligkeiten im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter und bei Heranwachsenden auch unter 
Beachtung ihrer Einbindung in das familiäre und soziale Lebensumfeld. 
 
 
Facharzt / Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
 
Weiterbildungsziel:  
 
Ziel der Weiterbildung im Gebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie ist die Erlan-
gung der Facharztkompetenz nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Wei-
terbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
 
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer Weiterbildungsstätte ge-
mäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon können 

• 12 Monate Kinder- und Jugendmedizin, Psychiatrie und Psychotherapie und/oder Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie, davon können 

- 6 Monate in Neurologie oder Neuropädiatrie angerechnet werden 
• können bis zu 24 Monate im ambulanten Bereich abgeleistet werden 

 
Weiterbildungsinhalt: 
 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in  
 

- allgemeiner und spezieller Psychopathologie einschließlich der biographischen Anamne-
 seerhebung, Verhaltensbeobachtung und Explorationstechnik 
- Abklärung und Gewichtung der Entstehungsbedingungen psychischer Erkrankungen und 
 Störungen im Kindes- und Jugendalter einschließlich der Aufstellung eines Behandlungs-
 planes 
- (entwicklungs-)neurologischen Untersuchungsmethoden 
- psychodiagnostischen Testverfahren 
- Früherkennung, Krankheitsverhütung, Rückfallverhütung und Verhütung unerwünschter 
 Therapieeffekte 
- der Krankheitslehre und Differentialdiagnostik psychosomatischer, psychiatrischer und 
 neurologischer Krankheitsbilder 
- sozialpsychiatrischen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen 
- wissenschaftlichen psychotherapeutischen Verfahren 
- der Indikationsstellung und Technik der Übungsbehandlung,  
 z. B. funktionelle Entwicklungstherapie, systematische sensomotorische Übungsbehand
 lung, insbesondere heilpädagogische, sprachtherapeutische, ergotherapeutische, bewe
 gungstherapeutische und krankengymnastische Maßnahmen, sowie indirekte kinder- und 
 jugendpsychiatrische Behandlung durch Verhaltensmodifikationen von Bezugspersonen 
- ... 


